
	

	
CHECKLISTE: VERKEHRSUNFALL 

 
Nach einem Verkehrsunfall ist der Schreck meistens groß. In einer 
solchen Stresssituation sind Autofahrer verunsichert, wie man sich richtig 
verhält. Sie hatten einen Unfall? Hier die Checkliste für den Ernstfall: 
 
 
1. Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern 
 

� Warnblinklicht anschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen in ca. 50 -100 m 
Entfernung 

� Gefahrenzone verlassen, insb. auf Autobahnen hinter die Leitplanke begeben 
 
2. Polizei oder Rettungswagen verständigen 

Wählen Sie die 110 und geben Sie die wichtigsten Informationen durch (fünf „W“): 
 

! WO ist der Unfall passiert 

! WER ruft an 

! WAS ist geschehen 

! WIE viele Betroffene 

! WARTEN auf Rückfragen der Rettungsleitstelle 
 
3. Erste Hilfe leisten 

Sie sind verpflichtet, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten erste Hilfe zu leisten – auch bei zufälligem 
Erscheinen am Unfallort. Bitte frischen Sie von Zeit zu Zeit Ihre Kenntnisse auf, um im Ernstfall 
entsprechend reagieren zu können. 
 

4. Kontaktdaten aufnehmen 
Für die zivilrechtliche Geltendmachung Ihrer Ansprüche sind Sie selbst verantwortlich. Tauschen Sie 
daher mit dem Unfallgegner unbedingt folgende Daten aus: 
 
� Name und Anschrift des Fahrers 
� Name und Anschrift des Halters 
� Amtliches Kennzeichen 
� Versicherungsnummer und -gesellschaft 
� Ggf. Name und Anschrift von Zeugen   
 

5. Dokumentation des Unfalls 
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Erstellen Sie daher von allen beschädigten Sachen und von 
allen sichtbaren Verletzungen Lichtbilder. Insbesondere sollten Sie Fotos von allen beteiligten 
Fahrzeugen (vor allem der amtlichen Kennzeichen) fertigen, da somit die Beteiligung nachgewiesen 
werden kann. 
 
Als Geschädigter eines Unfalles haben Sie das Recht auf die freie Wahl eines Sachverständigen. 
Dieser fertigt ein Gutachten zu den Schäden an Ihrem Fahrzeug an. 

 
6. Schuldfrage 

Ist das Verschulden klar, sollten Sie sich am Unfallort ein schriftliches Schuldanerkenntnis des 
Schädigers erstellen lassen. Sofern der Unfallhergang und das Verschulden unklar sein sollten, 
sollten Sie keine Angaben diesbezüglich machen. 

 
7. Weiterfahren oder Abschleppdienst anrufen 
 
8. Ihren Anwalt kontaktieren 

	
	


